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COVID-19 als Berufskrankheit – Update 2022 

Key Facts 

• Von Pandemiebeginn bis Ende 2022 wurden über 300.000 COVID-
19- Erkrankungen als Berufskrankheit anerkannt 

• Für die Rehabilitation und Entschädigung der Personen mit dieser
Berufskrankheit haben die gewerblichen Berufsgenossenschaften
und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand bis Ende 2022
insgesamt 257,1 Millionen Euro aufgewendet 

• In knapp 6.000 der anerkannten Fälle wurde die Diagnose Long-
 beziehungsweise Post-COVID dokumentiert; dies entspricht einem
Anteil von zwei Prozent 

Autorin 

Stephanie Schneider 

Die Daten zum Berufskrankheitengeschehen 2022 liegen vor. Die Zahl der Anzeigen auf 
 Verdacht einer Berufskrankheit sowie der anerkannten Berufskrankheiten hat sich aufgrund 
der  COVID-19-Erkrankungen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich erhöht. 

COVID-19-Erkrankungen als 
 Berufskrankheit 

Personen, die infolge ihrer Tätigkeit im 
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrts-
pflege oder in einem Laboratorium mit 
SARS-CoV-2 infiziert werden und deshalb 
an COVID-19 erkranken, werden unter der 
Berufskrankheiten-Nummer (BK-Nr.) 3101 
erfasst. Gleiches gilt für Personengrup-
pen, die bei ihrer versicherten Tätigkeit 
der Infektionsgefahr in einem ähnlichen 
Maße besonders ausgesetzt sind. Eine An-
erkennung als Berufskrankheit setzt zu-
dem voraus, dass nach dieser Infektion 
mindestens geringfügige klinische Sym-
ptome auftreten.[1] 

Im Jahr 2022 gingen 370.141 Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit bei den ge-
werblichen Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträgern der öffent-
lichen Hand ein (vgl. Abbildung 1). Vier 
Fünftel dieser Anzeigen wurden in Zusam-
menhang mit COVID-19 gestellt. 

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 199.542 
Berufskrankheiten anerkannt; bei mehr 
als 90 Prozent handelte es sich um COVID-
19-Erkrankungen. Gegenüber 2020 hat sich

die Zahl der als Berufskrankheit anerkann-
ten COVID-19-Erkrankungen damit fast ver-
zehnfacht. Im Vergleich mit dem Vorjahr 
liegt der Anstieg bei über 75 Prozent. Bis 
Ende 2022 wurden insgesamt 164 neue 
BK-Renten bei COVID-19-Erkrankungen 
gewährt: zwölf im Jahr 2020 und jeweils 
76 in den Jahren 2021 und 2022. Im  gleichen 
Zeitraum wurde in 123 Fällen festgestellt, 
dass die versicherte Person an den Fol-
gen einer als Berufskrankheit anerkann-
ten  COVID-19-Erkrankung verstorben ist 
(2020: 14, 2021: 72, 2022: 37). 

Im ersten Halbjahr 2023 lagen den Unfall-
versicherungsträgern nach vorläufigen 
Angaben mehr als 56.000 Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit in Zusam-
menhang mit COVID-19 vor – das bedeu-
tet einen Rückgang um knapp 70 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreshalbjahr.[2] Die 
vorläufige Zahl der als BK-Nr. 3101 aner-
kannten COVID-19-Erkrankungen im ers-
ten Halbjahr 2023 betrug gut 37.000. Dies 
entspricht einem Rückgang um ungefähr 
50 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 
2022.[3] Unter Berücksichtigung dieser vor-
läufigen Angaben kommen zu den knapp 
340.000 seit Pandemiebeginn bis ein-
schließlich 30. Juni 2023 als Berufskrankheit 

anerkannten  COVID-19-Erkrankungen gut 
26.000 Versicherungsfälle aus dem  Bereich 
der Arbeitsunfälle und rund 14.000 aus dem 
Bereich der Schulunfälle hinzu.[4] 

Post- beziehungsweise 
 Long-COVID 

Insgesamt wurde in knapp 6.000 der in 
den Jahren 2020 bis 2022 als BK-Nr. 3101 
anerkannten COVID-19-Erkrankungen die 
Diagnose „Long- beziehungsweise Post- 
COVID-19-Zustand“ dokumentiert.[5] Dies 
entspricht einem Anteil von zwei Prozent. 
Die Diagnose „Long- beziehungsweise Post-
COVID-19-Zustand“ wird in der Regel nicht 
in der laufenden Bearbeitung der Fälle sta-
tistisch erfasst, sondern retrospektiv an-
hand geeigneter Kriterien ermittelt. Diese 
retrospektive Ermittlung ist jedoch mit Un-
sicherheiten behaftet. Zur Identifikation der 
Long- oder Post-COVID-Fälle wird beispiels-
weise die Höhe der Kosten für die medizini-
sche Rehabilitation herangezogen. Dabei ist 
unter anderem der Zeitverzug bei der Rech-
nungsstellung zu berücksichtigen. Zudem 
ist das Kriterium der Kostenhöhe eher ge-
eignet, Post- als Long-COVID-Fälle zu iden-
tifizieren. Es ist daher davon auszugehen, 
dass  Long-COVID-Fälle untererfasst sind. 



54

DGUV Forum 9/2023     Analyse

Abbildung 1: Verdachtsanzeigen und anerkannte Berufskrankheiten in den Jahren 
2020 bis 2022 
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Quellen: Regelmäßige DGUV-Sondererhebung zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen in Zusammen-
hang mit COVID-19 (Verdachtsanzeigen) sowie Berufskrankheiten-Dokumentation (Anerkennungen) der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 

Leistungen der gesetzlichen 
 Unfallversicherung 

Bis Ende 2022 haben die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und die Unfallver-
sicherungsträger der öffentlichen Hand 
insgesamt 257,1 Millionen Euro in knapp 
41.000 Fällen für Leistungen der Rehabili-
tation und für Rentenleistungen in Zusam-
menhang mit COVID-19 als Berufskrankheit 
erbracht. Das entspricht im Durchschnitt 
knapp 6.300 Euro pro Fall. Der weit über-
wiegende Anteil (98 Prozent) der Ausgaben 
entfiel auf Leistungen der medizinischen 
Behandlung und Rehabilitation. Dazu zäh-
len neben der ambulanten und stationären 
Heilbehandlung auch das Verletztengeld 
sowie die entsprechenden Sozialversiche-
rungsbeiträge (vgl. Tabelle 1). 

Die durchschnittlichen Kosten pro Fall und 
Jahr seit Pandemiebeginn bis Ende 2022 
liegen für eine stationäre Behandlung bei 
rund 9.300 Euro, die durchschnittlichen 
Kosten für Verletztengeld (ohne Sozialver-
sicherungsbeiträge) bei 9.800 Euro. Wer-
den nur die Fälle berücksichtigt, in denen 
die Diagnose Long- beziehungsweise Post-
COVID dokumentiert wurde, steigen die 
durchschnittlichen Kosten pro Fall und 
Jahr auf 11.640 Euro für eine stationäre Be-
handlung und für Verletztengeld (inklusi-
ve Sozialversicherungsbeiträgen) auf über 
14.500 Euro. Auch die durchschnittlichen 
Kosten für eine ambulante Heilbehandlung 
sind in diesen Fällen deutlich höher. 

An 37 Personen mit einer als Berufskrank-
heit anerkannten COVID-19-Erkrankung 
wurden bis Ende 2022 Rentenleistungen 

Tabelle 1: Kosten für die medizinische Rehabilitation in als Berufskrankheit anerkannten COVID-19-Erkrankungen[6] von 
Pandemiebeginn bis Ende 2022 

Art der Leistung in Mio. Euro 

Medizinische Rehabilitation 252,0 

darunter: ambulante Heilbehandlung 26,5 

darunter: stationäre Behandlung 72,0 

darunter: Verletztengeld 105,6 

darunter: Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld 42,3 

Quelle: Berufskrankheiten-Kostenerhebung der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 2022 
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in Höhe von gut 0,5 Mio. Euro und in 118 
Fällen Leistungen an Hinterbliebene in 
Höhe von insgesamt rund 3,2 Millionen 
Euro ausgezahlt. 

Anerkennungen: Wer hat sich 
wo infiziert? 

Im Jahr 2020 entfielen rund zwei Drittel der 
Anerkennungen von COVID-19-Erkrankun-
gen als Berufskrankheit auf die Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) und rund ein 
Drittel auf die Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand.[7] Im Jahr 2021 lag 
das Verhältnis bei 73 zu 26 Prozent und im 
Jahr 2022 bei 81 zu 19 Prozent. Aufgrund 
des im Tatbestand der BK-Nr. 3101[8] defi-
nierten Personenkreises erfolgten darüber 
hinaus in den drei Jahren zusammen 1.598 
Anerkennungen bei den anderen gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften. 

Am häufigsten wurden die Verdachtsan-
zeigen, die zu einer Anerkennung von 
 COVID-19 als Berufskrankheit geführt 
 haben, von Unternehmen sowie von Ärztin-
nen und Ärzten erstattet (vgl. Abbildung 2). 
Der Anteil der Anzeigen von Unternehmen 
ist von 56 Prozent im Jahr 2020 auf 81 Pro-
zent im Jahr 2022 gestiegen. Gleichzeitig ist 
der Anteil der ärztlichen Meldungen von 

42 auf 15 Prozent gesunken. Der Anteil der 
Meldungen durch die Krankenkassen liegt 
bei gut zwei Prozent. 

Rund 80 Prozent der versicherten Perso-
nen mit einer Anerkennung sind weib-
lich. Dies korrespondiert mit der in dem 
hauptsächlich betroffenen Wirtschaftsab-

schnitt „Gesundheits- und Sozialwesen“ 
bestehenden Geschlechterverteilung unter 
den  Beschäftigten.[9] 

Die Verteilung auf die Altersgruppen 
zum Zeitpunkt der Anerkennung ist in 
 Abbildung 3 dargestellt. Die Struktur der 
 Altersverteilung ist in den Jahren 2020 bis 

Abbildung 2: Anerkannte Berufskrankheiten COVID-19 nach zuerst meldender Stelle in den Jahren 2020 bis 2022 
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Abbildung 3: Anerkannte Berufskrankheiten COVID-19 nach dem Alter im Jahr der 
 Anerkennung in den Jahren 2020 bis 2022 
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2022 ähnlich. Da eine Anerkennung als 
BK-Nr. 3101 eine versicherte Tätigkeit vor-
aussetzt, sind deutlich häufiger Personen 
im erwerbsfähigen Alter im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung, wie sie das Robert 
Koch-Institut (RKI)[10] für 2020 bis 2022 
dokumentiert, betroffen. Der Anteil der 
versicherten Personen, die zum Zeitpunkt 
der Anerkennung mindestens 65 Jahre alt 
sind, liegt bei zwei Prozent. In der Gesamt-
bevölkerung haben die COVID-19-Fälle in 
dieser Altersgruppe einen Anteil von zwölf 
Prozent. Der Anteil der versicherten Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Anerkennung 
unter 20 Jahre alt sind, liegt bei einem Pro-
zent. In der Gesamtbevölkerung haben die 
 COVID-19-Fälle in dieser Altersgruppe  einen 
Anteil von 20 Prozent. 

Knapp 55 Prozent der Unternehmen, in de-
nen die Infektion stattgefunden hat, haben 
500 und mehr abhängig beschäftigte Voll-
arbeiter[11] (vgl. Abbildung 4). 

Tabelle 2 enthält die Differenzierung nach 
dem Bundesland des Sitzes des Unterneh-
mens.[12] Die vier demnach am stärksten 
betroffenen Bundesländer entsprechen 
den vier Bundesländern, in denen nach 
Angaben des RKI[13] bis 21. April 2023 die ku-
mulierten Fallzahlen am höchsten waren.
Die Infektionen haben überwiegend in 
Unternehmen der Wirtschaftszweige „Ge-
sundheitsdienst“, „Heime (ohne Erho-
lungs- und Ferienheime)“ und „Erziehung 
und Unterricht“ stattgefunden. Dies spie-
gelt sich auch in den am häufigsten zum 

Zeitpunkt der Infektion ausgeübten Tätig-
keiten wider: 

• Assistenzberufe im Gesundheits-
wesen – wie die nicht akademische
Krankenpflege (46 Prozent)

• Betreuungsberufe – wie Pflege-
helferinnen und Pflegehelfer sowie
 Kinderbetreuung (29 Prozent)

• akademische und verwandte 
 Gesundheitsberufe – wie  Ärztinnen
und Ärzte sowie akademische
 Krankenpflege (neun Prozent)

Zu den übrigen Tätigkeiten zählen zum 
Beispiel Erzieherinnen und Erzieher oder 
Lehrkräfte im Vorschulbereich sowie andere 
personenbezogene Dienstleistungen.  ←

Abbildung 4: Anerkannte Berufskrankheiten COVID-19 nach Betriebsgrößenklasse des Unternehmens in den Jahren 2020 bis 2022 
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Tabelle 2: Anerkannte Berufskrankheiten COVID-19 nach Bundesland des Sitzes des Unternehmens in den Jahren 2020 bis 2022 

Bundesland 2020 2021 2022 Gesamt 

Nordrhein-Westfalen 4.145 20.358 34.125 58.628 

Bayern 5.691 15.502 20.856 42.049 

Baden-Württemberg 3.213 10.456 27.430 41.099 

Niedersachsen 1.007 6.792 15.506 23.305 

Sachsen 919 12.300 8.898 22.117 

Berlin 944 6.371 13.087 20.402 

Hessen 860 6.426 10.939 18.225 

Rheinland-Pfalz 376 3.976 13.701 18.053

Brandenburg 414 4.403 7.800 12.617 

Sachsen-Anhalt 163 4.047 6.531 10.741 

Thüringen 263 4.305 4.636 9.204 

Saarland 252 1.396 4.608 6.256

Schleswig-Holstein 88 1.874 4.260 6.222 

Hamburg 139 1.810 3.945 5.894 

Mecklenburg-Vorpommern 17 1.418 2.273 3.708 

Bremen 155 847 2.323 3.325 

Gesamt 18.646 102.281 180.918 301.845 
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Fußnoten 

[1] Vgl. Quabach, M.; Zagrodnik, F.-D.: 
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lichen Unfallversicherung. In: DGUV Forum, 
Ausgabe 1/2021, https://forum.dguv.de/
ausgabe/1-2021/artikel/covid-19-als-versiche-
rungsfall-in-der-gesetzlichen-unfallversiche-
rung. 
[2] Vgl. regelmäßige DGUV-Sondererhebung 
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sicherungsträgern der öffentlichen Hand. 
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zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen in 
Zusammenhang mit COVID-19 bei den gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und Unfallver-
sicherungsträgern der öffentlichen Hand. 
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zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen in 
Zusammenhang mit COVID-19 bei den gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und Unfallver-
sicherungsträgern der öffentlichen Hand. 
[5] Datenquelle im gesamten Artikel ist jeweils 
die bei der DGUV geführte Berufskrankheiten-

Dokumentation (BK-DOK) für das Berichtsjahr 
2022, wenn keine andere Quelle genannt ist. 
Da die BK-DOK der Bestandsführung unter-
liegt, können Daten der Vorjahre im Nach-
hinein ergänzt und gegebenenfalls korrigiert 
werden. 
[6] Rundungsdifferenzen sind möglich. 
[7] Vgl. zu den Daten der Vorjahre Schneider, 
S.: Statistische Auswertung der 2020 als Be-
rufskrankheit anerkannten COVID-19-Erkran-
kungen. In: DGUV Forum, Ausgabe 7-8/2021, 
https://forum.dguv.de/ausgabe/7-2021/
artikel/statistische-auswertung-der-2020-als-
berufskrankheit-anerkannten-covid-19-er-
krankungen und Schneider, S.: COVID-19 als 
Berufskrankheit in den Berichtsjahren 2020 
und 2021. In: DGUV Forum, Ausgabe 9/2022, 
https://forum.dguv.de/ausgabe/9-2022/
artikel/covid-19-als-berufskrankheit-in-den-
berichtsjahren-2020-und-2021. 
[8] Tatbestand der BK-Nr. 3101 gemäß Anlage 1 
der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV): „In-
fektionskrankheiten, wenn der Versicherte im 
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege 
oder in einem Laboratorium tätig oder durch 
eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in 

ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war“. 
[9] Vgl. Statistik der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort nach 
Wirtschaftsabschnitten am 30.09.2022; 
Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit (vorläufiges Er-
gebnis); Statistisches Bundesamt (Destatis), 
Stand: 24.04.2023. 
[10] Vgl. COVID-19-Fälle nach Altersgruppe 
und Meldewoche, www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Alters-
verteilung.html (abgerufen am 27.06.2023). 
[11] Ein Vollarbeiter entspricht der durch-
schnittlich von einer vollbeschäftigten Person 
im produzierenden Gewerbe und Dienstleis-
tungsbereich tatsächlich geleisteten Arbeits-
stundenzahl pro Jahr. 
[12] Dies entspricht nicht zwangsläufig dem 
Bundesland, in dem die Infektion stattgefun-
den hat. 
[13] Vgl. 7-Tage-Inzidenz der COVID-19- Fälle 
nach Kreisen sowie der hospitalisierten 
 COVID-19-Fälle nach Bundesländern, www.rki.
de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Daten/Inzidenz-Tabellen.html (abgeru-
fen am 27.06.2023). 
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